
MAGISTRAT  DER  FREISTADT  RUST
ST  ADT  MIT  EIGENEM  ST  ATUT

A-7071  RUST,  CONRADPLATZ  1, TEL.  02685/202-O  TELEFAX:  02685/202-12

Zahl:  PE-2025-1247-002170 Rust,  am 17.12.2025

VERORDNUNG

des Gemeinderates  der Freistadt  Rust vom  17. Dezember  2025 über die Ausschreibung  und

Einhebung  einer  Gebühr  für  die Schmutzwasserentsorgung  von  Bauten  oder  sonstigen  Anlagen  in

oder  an  Gewässern.

Auf  Grund  des § 17 Abs.  3 Z 4 des Finanzausg1eichsgesetzes  2024  - FAG  2024,  BGB1.  I Nr.  168/2023

i.d.g.F.,  wird  verordnet:

§l

Allgemeines

Zur  Deckung  der  Kosten  für  die  Durchführung  der  Scl'u'nutzwasserentsorgung  (Abfuhr  und  Kontrolle)

von Bauten  oder  sonstigen  Anlagen  in oder  an Gewässern  werden  Sch+'nutzwasserentsorgungs-

gebühren  erhoben.  Sollten  die Bauten  auf  Grund  des niedrigen  Wasserstandes  nicht  bzw.  teilweise

nicht  benützt  werden  können,  sind  die  Gebühren  entsprechend  der  angefallenen  Kosten  abzurechnen.

§2

Gebührensatz

(1) Die  zu entrichtende  Schi'nutzwasserentsorgungsgebühr  beträgt

a) fiir  Bauten  und  Anlagen,  die  unter  die  Bestirnmungen  des  F3) 4 Abs.  2 lit.  a) der

Schmutzwasserabfuhrordnung  des Gemeinderates  der Freistadt  Rust vom  27.3.2012,  ZI. 713-

519/2012  fallen,  € 381,35  jährlich.

b) für  Bauten  und Anlagen,  die unter  die Bestimmungen  des § 4 Abs. 2 lit. b) der Schmutz-

wasserab'fuhrordnung  des Gemeinderates  der  Freistadt  Rust  vom  27.3.2012,  Z1. 713-519/2012  fallen,

€ 1.075,75  jährlich.

c) für  Bauten  und  Anlagen,  die unter  die Bestiinmungen  des 8;) 4 Abs.  2 lit.  c) der  Schi'nutzwasserab-

fuhrordnung  des Gemeinderates  der  Freistadt  Rust  vom  27.3.2012,  Z1. 713-519/2012  fallen,  € 245,25

jährlich.

d) für  Bauten  und  Anlagen,  die unter  die Bestirnmungen  des § 4 Abs.  2 lit.  d) der Schmutzwasserab-

ful'irordnung  des Gemeinderates  der Freistadt  Rust vom  27.03.2012,  Zl. 713-519/2012  fallen,

€ 395,00  jährlich.

e) für  Bauten  und  .!fölagen,  die unter  die Bestiinmungen  des § 4 Abs.  2 lit.  e) der  Schmutzwasserab-

fuhrordnung  des Gemeinderates  der  Freistadt  Rust  vom  27.03.2012,  Z1. 713-519/2012  fallen,  € 54,55

je begonnenem  Benützungsmonat.

f) für  Bauten  und  Anlagen,  die  unter  die  Bestirnmungen  des § 4 Abs.  2 lit.  f) der Schrnutzwasserab-

fuhrordnung  des Gemeinderates  der Freistadt  Rust vom  27.03.2012,  Zl. 713-519/2012  fallen,

€ 122,75  je begonnenem  Benützungsmonat.



g) für  Bariten  und  Anlagen,  die  unter  die  Bestimmungen  des § 4 Abs.  2 lit.  g) der  Schi'nutzwasserab-

fuhrordnung  des Gemeinderates  der Freistadt  Rust vom  27.03.2012,  ZI. 713-519/2012  fallen,

€ 435,80  je begonnenem  Benützungsmonat.

(2) Die  gesetzliche  Mehrwertsteuer  ist  gesondert  zu entricliten.

§3

Gebührenschuldner

Zur Entrichtung  der Schmutzwasserentsorgungsgebühr  sind die Eigentümer  von Bauten  oder

sonstigen  Anlagen,  die  in oder  an Gewässern  liegen  und  ilme anfallenden  Schmutzwässer  in dichten

und  abflusslosen  Behältern  zu sainmeln  haben,  verpflichtet.

§4

Gebührenanspruch

Der Gebührenanspruch  entsteht  mit  Beginn  des Jahres, in dem die Schmutzwasserentsorgung

erstmalig  durchzuführen  ist.

§5

Ffüligkeit

Die  Schinutzwasserentsorgungsgebühren  sind  im  vollen  Jahresbetrag  am 15. August  eines  jeden

Jahres  zur  Zahlung  föllig.

§6

Inkrafttreten

(l)  Diese  Verordnung  tritt  mit  dem  auf  den  Ablarif  der  Kundmachungsfrist  folgenden  Tag  in Kraft.

(2) Die  bisherige  Verordming  des Gemeinderates  vom  lO. Dezember  2024  über  die  Ausschreibung

einer  Gebühr  für  die Schmutzwasserentsorgung  von  Bauten  oder  sonstigen  Anlagen  in oder an

Gewässern  tritt  gleichzeitig  außer  Kraft.

Angeschlagen  am: 17.12.2025

Abgenommen  am:


